
 

 

 

AXER PARTNERSCHAFT    
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer SteuerberaterRechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater    
Köln Köln Köln Köln •••• Berlin  Berlin  Berlin  Berlin •••• Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf Düsseldorf    

 

    

 

BFH: Erstmalige Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens 

24.02.2010 
 

In einem heute veröffentlichten Urteil äußert sich der BFH zur erstmaligen Anwendung des Hal-
beinkünfteverfahrens: Werden Anteile an einer im Jahr 2001 gegründeten GmbH im Jahr 2001 
veräußert und fließen dem Anteilseigner hieraus steuerbare Einnahmen im Jahr 2002 zu, so 
unterliegen diese dem Halbeinkünfteverfahren (BFH 11.11.2009, IX R 57/08). 

Die Veräußerung des GmbH-Anteils unterliegt §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG a.F., wenn zwi-
schen der Gründung und dem Verkauf ein Zeitraum von nicht mehr als einem Jahr liegt. Nach § 
23 Abs. 2 Satz 2 EStG kommt die subsidiäre Regelung des § 17 EStG - trotz wesentlicher Betei-
ligung - nicht zur Anwendung. 

Der zugeflossene Veräußerungsgewinn unterliegt gemäß §§ 3 Nr. 40j, § 3c Abs. 2, 52 Abs. 4b 
Nr. 2 EStG dem Halbeinkünfteverfahren, sodass die die Hälfte des Veräußerungspreises steuer-
frei bleibt. 

Nach § 52 Abs. 4b Nr. 2 EStG ist § 3 Nr. 40 EStG erstmals anzuwenden für Erträge nach Ablauf 
des ersten Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, für welches das 
KStG erstmals anzuwenden ist. Gemäß § 34 Abs. 1 KStG ist das Halbeinkünfteverfahren bei 
kalendergleichem Wirtschaftsjahr der Gesellschaft für diese erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2001 anzuwenden. 

Wurde die GmbH in 2001 gegründet, endete ihr Geschäftsjahr mit Ablauf des 31.12.2001. Sie 
unterlag danach im Veranlagungszeitraum 2001 der Besteuerung nach dem Halbeinkünftever-
fahren. 2002 ist dann der Veranlagungszeitraum nach dem ersten Wirtschaftsjahr der GmbH, für 
das das KStG erstmals anzuwenden ist. 

Einnahmen liegen gemäß § 8 Abs. 1 EStG erst mit Zufluss vor. Zugeflossen war ein Teil des 
Veräußerungspreises erst 2002. Zwar liegt dem zugeflossenen Anteil des Veräußerungspreises 
eine einheitliche Veräußerung im Jahr 2001 zugrunde. Jedoch nimmt die maßgebliche Über-
gangsregel des § 52 Abs. 4a Nr. 2 EStG nicht auf die Veräußerung, sondern auf den daraus 
fließenden Ertrag Bezug. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


